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Liebe Mandanten und Freunde der Kanzlei,

die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf: der Geschäftsklimaindex des Ifo-
Instituts zeigt den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Zinsen und Arbeitslo-
sigkeit sind praktisch abgeschafft. Die Wirtschaft wächst, das Preisniveau ist stabil 
und der deutsche Staat baut Schulden ab.

Deutschland, ein Land auf gutem Weg - sollte man meinen. Doch die Bürger 
sehen das anders. Nur ein Viertel der Deutschen glaubt noch, die Bundesrepublik 
entwickle sich in die richtige Richtung. 46 Prozent wähnen die Nation auf falschem 
Weg, wie aus der jüngsten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. Ökonomische Lage 
und politische Stimmung driften auseinander - mit zum Teil gravierenden Folgen. 
Die Frage der Teilhabe am „Erfolg“ dominiert die Diskussion. 
Nutzen Sie die Weihnachtszeit und tun Sie sich, Ihre Familie oder auch anderen 
Menschen etwas Gutes. Von uns gibt es als kleines Dankeschön für Ihr Vertrauen 
wieder einen ganz besonderen Adventskalender, der Ihnen die Zeit bis zum Fest 
etwas verkürzen soll. Und: Lassen Sie sich von schlechter Stimmung nicht beein-
flussen. Gehen Sie das Neue Jahr mit Schwung an, investieren sie, kümmern Sie 
sich um die Digitalisierung und um Ihre Mitarbeiter. Ich sage Ihnen voraus: Wir 
werden diese Jahre später als die „goldenen“ bezeichnen. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel etwas 
Muße, zufrieden auf das Jahr 2017 zurückzublicken. 

Herzlich, Ihr

Dr. Stephan Knabe
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Das Vimcar Fahrtenbuch erleichtert die Firmenwa-
genversteuerung: Ein kleiner On-Board-Diagno-
se-Stecker im Fahrzeug zeichnet die Fahrten gemäß 
den Vorgaben des Finanzamts automatisch auf. 
Anschließend werden die Fahrten in der Software 
nur noch verwaltet - per Smartphone-App oder 
Webversion. So entsteht endlich ein finanzamtkon-
formes Fahrtenbuch. 
Weil der Fahrtenbuchstecker für das Auto jede 
Fahrt selbständig dokumentiert, ist bereits das 
Fahrtenbuch geführt, wenn Sie aussteigen. Ohne 
Knopfdrücken, ohne die App zu aktivieren, ohne 
daran denken zu müssen: einfach automatisch. Der 
Fahrtenbuchstecker ist in Sekundenschnelle selbst 
eingesteckt, Werkstattkosten entstehen keine.

 

Nach dem Parken erscheinen alle neuen Fahrten 
in Ihrer Vimcar Fahrtenbuch-Software (verfügbar 
als App oder Desktop-Version). Die Übertragung 
übernimmt der Stecker im Fahrzeug mit seiner 
integrierten SIM-Karte. Die Software lernt mit und 
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Finanzamtkonformes Fahrtenbuch

Die Vimcar-Software

ermöglicht es, die nötigen Angaben zu Fahrtanlass 
und Geschäftspartnern in Sekunden abzuspei-
chern. 

Vimcar wurde gemeinsam mit dem Deutschen 
Steuerberaterverband entlang der geltenden 
Rechtslage entwickelt und von KPMG geprüft. Das 
verschlüsselte Vimcar-Rechenzentrum ermöglicht 
maximale Sicherheit bei der Dokumentation ge-
schäftlicher Fahrten: Lückenlos, manipulationssi-
cher, mit Änderungshistorie und konform mit den 
Richtlinien des Bundesministeriums für Finanzen. 

Berechnen Sie den Vorteil der Fahrtenbuchmetho-
de doch mal unter www.vimcar.de/firmenwagen-
rechner. Sie werden überrascht sein. 

KANZLEIBOTE

VIMCAR - DAS DIGITALE
FAHRTENBUCH  
Ab 01.01.2018 dem Finanzamt ein Schnippchen schlagen 

Wichtig: 

Sie können nur bei Anschaffung eines Fahrzeugs 
oder jeweils zum Jahresbeginn zur Fahrtenbuchme-
thode wechseln. Und um Ihnen den Umstieg zum 
01.01.2018 zu erleichtern, können wir als Mitglied 
des Deutschen Steuerberaterverbandes unseren 
Mandanten Gutscheine über 15% anbieten. Bei 
Interesse bitte einfach eine kurze Email an uns und 
wir schicken Ihnen gerne Ihren Gutschein-Code.

Mehr Informationen auf vimcar.de

Smartphone-App

On-Board-Diagnosestecker

Web-Interface

Geprüfte Sicherheit
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FG hält hohen Zinssatz für verfassungsgemäß

6 %
ZINSSATZ FÜR

STEUERNACHFORDERUNGEN

PRO JAHR

Ein Ärgernis, welches seit Jahren die Gemüter 
bewegt: Für Steuernachforderungen berechnen die 
Finanzämter mittlerweile seit mehr als 50 Jahren 
ein halbes Prozent pro Monat (§ 238 Abgabenord-
nung-AO). Angesichts der seit Jahren bestehenden 
Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank 
erscheint ein Zinssatz von 6 % pro Jahr unange-
messen hoch. Der Bund der Steuerzahler hat daher 
im vergangenen Jahr ein Musterverfahren vor 
dem Finanzgericht Münster geführt. Im Streitfall 
unterstützte der Steuerzahlerbund ein Ehepaar aus 
Nordrhein-Westfalen. Dieses musste wegen einer 
extrem langen Bearbeitungszeit des Finanzamtes 
einen hohen Betrag an Zinsen zahlen. Die lange 
Bearbeitungsdauer von zehn Monaten bzw. fast 
sechs Jahren (die Einkommensteuer für 2010 wur-
de erst 2016 festgesetzt) hatten die Steuerpflichti-
gen nicht verschuldet. 

Der Steuerzahlerbund ist allerdings in erster Ins-
tanz gescheitert. Das FG Münster hält den hohen 

Steuerzinssatz noch für verfassungsgemäß (10 K 
2472/16 E). Das Gericht hat die Revision an den 
Bundesfinanzhof zugelassen.

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist aktuell das 
Verfahren mit dem Aktenzeichen I R 77/15 anhän-
gig. In dem Verfahren geht es um die Rechtsfrage, 
ob der Steuerzinssatz verfassungswidrig ist und 
daher zu hoch festgesetzte Nachzahlungszinsen 
aus sachlichen Billigkeitsgründen zu erlassen sind. 
Die Vorinstanz, das Finanzgericht (FG) Thüringen, 
hat den hohen Zinssatz bezogen auf den Zeitraum 
vom 1.4.2006 bis 21.11.2011 als verfassungsgemäß 
erklärt.

Hoher Steuerzinssatz

Urteil FG Münster

Weitere Verfahren 

Mit Ablauf des 31.12.2017 tritt die neue Vorschrift 
in der Abgabenordnung zur Kassen-Nachschau (§ 
146b AO) in Kraft. Das heißt, dass ab dem 1.1.2018 
jeder Unternehmer, der eine Registrierkasse 
oder eine offene Ladenkasse führt, mit der Kas-
sen-Nachschau konfrontiert werden kann. 

Die Kassen-Nachschau erfolgt ohne vorherige 
Ankündigung. Eine Prüfungsanordnung wie bei 
einer Betriebsprüfung gibt es nicht. Die Kassen-
prüfer dürfen „ohne vorherige Ankündigung 
und außerhalb einer Außenprüfung während der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäfts-
grundstücke oder Geschäftsräume von Steuer-
pflichtigen betreten“, wie es in der Vorschrift heißt. 
So kann beispielsweise ein Prüfer am 2.1.2018 in 
den Geschäftsräumen des Unternehmers  erschei-
nen und einen Kassensturz verlangen, um den 
aktuellen Kassenbestand laut Kassenführungsbuch 
mit dem tatsächlich vorhandenen Bargeldbestand 
abzugleichen. 

Auch Privaträume dürfen betreten werden. § 146b 
AO schränkt insoweit das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung ein.

Neue Rechtsgrundlage

Privatsphäre

SPONTANE KASSEN-NACHSCHAU 
AB 2018
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Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
sind steuerbegünstigt. Die tarifliche Einkommen-
steuer ermäßigt sich für solche Leistungen um 
20 % der Aufwendungen, höchstens bis zu 4.000 
EUR im Jahr. Jährliche Aufwendungen für solche 
Leistungen in Höhe von 1.000 EUR reduzieren also 
die Einkommensteuer um 200 EUR. 

Die Finanzverwaltung hatte in dem letzten 
BMF-Schreiben (vom  09.11.2016 - IV C 8 - S 2296 
b/07/10003 :008, BStBl 2016 I S. 1213) u. a. auch 
Aufwendungen für Tierbetreuung und -pflege mit 
in den Begünstigungskatalog aufgenommen. 

Das Finanzgericht (FG) Hessen ging jetzt noch ei-
nen Schritt weiter: Auch Aufwendungen für einen 
Hunde-Gassi-Service stellen haushaltsnahe Dienst-
leistungen dar (Urteil vom 1.2.2017, 12 K 902/16). 
Da das Ausführen eines Hundes naturgemäß au-

ßerhalb des eigenen räumlichen Grundstücks bzw. 
des Haushalts stattfindet, sahen die Finanzverwal-
tung und auch die bisherige Rechtsprechung (u. a. 
FG Münster vom 25.5.2012, 14 K 2289/11) solche 
Leistungen nicht als haushaltsnah an.

Die hessischen Finanzrichter begründeten ihre 
Entscheidung bzw. den räumlichen Bezug mit der 
Haushaltszugehörigkeit des Tieres. Der Gassi-
Service würde daher dem Haushalt dienen. Gegen 
dieses Urteil ist ein Revisionsverfahren vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) anhängig (Az. VI B 25/17).

HUNDE-GASSI-SERVICE04

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Hunde-Gassi-Service

Haushaltszugehörigkeit des Tieres
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Nach einer Antwort der Bundesregierung (BT 
Drucksache 18/13202) können auch Reparaturauf-
wendungen für alle Elektrohaushaltsgeräte bei der 
Einkommensteuer abgezogen werden, wenn die 
Geräte auch in der Hausratversicherung mitversi-
chert werden können. Voraussetzung ist auch hier 
die Leistungserbringung im Haushalt des Steuer-
pflichtigen, also die Vor-Ort-Reparatur. Wird das 
Elektrogerät zur Reparatur eingesendet, liegt keine 
haushaltsnahe Dienstleistung vor. 

Immer mehr Haushalte werden mit Glasfaseran-
schlüssen und dem schnellen Internet ausgestattet. 
Die Kosten für Verlegung eines solchen Anschlus-
ses werden ebenfalls steuerlich nach § 35a Abs. 
3 EStG gefördert. Bei vermieteten Grundstücken 
stellen Anschlusskosten für die Glasfasertechnolo-
gie entweder Herstellungskosten des Gebäudes (bei 
erstmaliger Verlegung) oder Werbungskosten (bei 
Ersatz vorhandener Anschlüsse) dar. 

Reparatur von Elektrogeräten 

Weitere jüngst entschiedene Förderungen bestehen für: 

Glasfaseranschlüsse



Die EU-Kommission hat am 4.10.2017 Pläne für 
ein neues EU-Mehrwertsteuersystem bekannt ge-
geben. Das gegenwärtige System stammt aus 1993 
und war ursprünglich nur als Übergangsregelung 
geplant. Außerdem gelten die aktuellen Regelun-
gen für den grenzüberschreitenden Waren- und 
Dienstleistungsverkehr (innergemeinschaftliche 
Lieferungen und Erwerbe) als betrugsanfällig. Die 
Betrugsbekämpfung bildet daher den Kernpunkt 
der geplanten Reform. Grundlegende Prinzipien 
sind: 

→   Die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen und Erwerbe zwischen Unternehmen 
soll künftig entfallen. Dadurch soll der Steuerbe-
trug eingedämmt werden.

→   Des Weiteren ist eine zentrale Anlaufstelle für 
grenzüberschreitend tätige Unternehmer geplant. 
Die Unternehmer sollen hier online jeweils in 
ihrer eigenen Sprache und nach den jeweiligen 
nationalen Regeln und administrativen Mustern 
Umsatzsteuererklärungen abgeben und Zahlungen 

NEUES EU-MEHRWERTSTEUER-
SYSTEM
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EU-Kommission

Der Zeitrahmen für diese umfassende Reform 
dürfte mehrere Jahre umfassen. 2018 will die 
EU-Kommission einen detaillierten Vorschlag zur 
Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
erarbeiten. 2019 sollen bereits vier schnelle Lösun-
gen zur Anwendung kommen, die das derzeitige 
System bis zum Inkrafttreten der großen Reform 
verbessern sollen.

→   Die EU-Kommission verspricht in ihren Re-
formplänen auch Bürokratieerleichterung. So soll 
die zusammenfassende Meldung, in der Unterneh-
men grenzüberschreitende Lieferungen und Leis-
tungen melden müssen, entfallen. Des Weiteren 
sollen Verkäufer auch beim grenzüberschreitenden 
Handel Rechnungen nach den Formvorschriften 
des Heimatlandes stellen können. 

Ferner sollen vertrauenswürdige Unternehmen als 
„zertifizierte Steuerpflichtige“ von besonderen Vor-
zügen und Vereinfachungen profitieren können. 

Zeitrahmen 

Alexander Thiede
Steuerfachwirt

Grundlegende Reform geplant

durchführen können. Die Mitgliedstaaten teilen 
künftig die Mehrwertsteuer unter sich auf, wie dies 
bei elektronischen Dienstleistungen bereits der Fall 
ist.

→   Weiterer Zentralpunkt der geplanten Reform ist 
die Umstellung auf das Bestimmungslandprinzip. 
Dies bedeutet, dass der endgültige Mehrwertsteu-
erbetrag im Mitgliedstaat des Endverbrauchers zu 
dem dort geltenden Steuersatz entrichtet wird. Bei 
elektronischen Dienstleistungen gilt dieser Grund-
satz bereits.
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Im Streitfall machte ein in Vollzeit arbeitender 
Angestellter, der nebenbei noch Einkünfte aus 
schriftstellerischer Tätigkeit bezieht (Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit) den vollen Höchstbetrag 
von 1.250 EUR als Betriebsausgabe geltend. Das 
Finanzamt erkannte nur einen Teilbetrag von 625 
EUR an. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) ließ hingegen den 
Steuerabzug für den vollen Höchstbetrag zu (Urteil 
vom 25.4.2017, III R 52/13.). Der Höchstbetrag ist 
nach Ansicht des BFH nicht nach den zeitlichen 
Nutzungsanteilen aufzuteilen, wenn das Arbeits-
zimmer für die Erzielung von Einkünften unter-
schiedlicher Einkunftsarten genutzt wird. 

nicht mehr im Wirtschaftsjahr der Anschaffung 
oder Herstellung des Wirtschaftsguts anfallen, 
erhöhen den Sammelposten des Wirtschaftsjahres, 
in dem die Aufwendungen entstehen (R 6.13 Abs. 5 
Satz 2 EStR 2012). 

Für alle übrigen Wirtschaftsgüter (Anschaf-
fungskosten netto mehr als 1.000 EUR) gilt der 
Grundsatz der Abschreibung nach der betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer (§ 7 Einkommensteu-
ergesetz-EStG).

Sachverhalt 

Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR

Sachverhalt 

Vivien Beuster
Steuerfachangestellte

Keine Aufteilung des Höchstbetrages

Als geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) gelten 
im Rahmen der Gewinneinkünfte, wie Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
oder selbständiger Tätigkeit, bewegliche, abnutz-
bare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffungskosten – gegenwärtig – nicht 
mehr als 410 EUR netto betragen (§ 6 Abs. 2 
Einkommensteuergesetz). Mit dem Gesetz gegen 
schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen wurde der Schwellenwert für 
geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) von bisher 
410 EUR auf 800 EUR angehoben. Darüber hinaus 
gilt für nach dem 31.12.2017 angeschaffte GwG 
bezüglich der steuerlichen Aufzeichnungspflichten 
(Aufnahme in das Anlagegüter-Verzeichnis) der 
höhere Betragswert von 250 EUR (bisher 150 EUR, 
vgl. zweites Bürokratieentlastungsgesetz). 

Ab dem 1.1.2018 gelten für GwG folgende Wahl-
rechte:

ABSCHREIBUNGSREGELUNGEN 
FÜR GERINGWERTIGE WIRT-
SCHAFTSGÜTER
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Geringwertige Wirtschaftsgüter 

→   Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 250 EUR 
(ohne Umsatzsteuer) können entweder sofort 
oder wahlweise über die Nutzungsdauer verteilt 
abgeschrieben werden. Ein Wahlrecht zur Poolab-
schreibung (Bildung eines Sammelpostens) besteht 
nicht. Ein Eintrag in ein Anlagegüter-Verzeichnis 
ist nicht notwendig. 

→   Geringwertige Wirtschaftsgüter von mehr als 
250 EUR bis zu 800 EUR (netto) können sofort 
oder wahlweise über die Nutzungsdauer verteilt 
abgeschrieben werden. Der Eintrag in ein Anlage-
güter-Verzeichnis ist notwendig. 

→   Sammelposten und Poolabschreibung: GwG, 
deren Anschaffungskosten 250 EUR, aber nicht 
1.000 EUR (netto) übersteigen, können alternativ 
in einen Sammelposten zusammengefasst und li-
near über fünf Jahre abgeschrieben werden. Dieses 
Wahlrecht kann allerdings nur einheitlich für alle 
geringwertigen Wirtschaftsgüter eines Wirtschafts-
jahres in Anspruch genommen werden. Nachträg-
liche Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die  

KANZLEIBOTE

Abschreibungsregelungen ab 2018

Ralph Mlodzian
Steuerfachangestellter und

Bilanzbuchhalter



Unsere Kanzlei befindet sich direkt im Zentrum 
der Stadt Potsdam in der Nähe des Jägertors. 
Für unsere Mandanten stehen nach Absprache 
Parkplätze vor dem Haus oder in der Tiefgarage 
zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie in unse-
ren Räumen begrüßen zu dürfen.

E-Mail:   mail@dr-knabe.de

Telefon:   +49 331 - 201219 - 0 (Zentrale)
Telefax:   +49 331 - 201219 - 20

Anschrift: Dr. Knabe GmbH
  Steuerberatungsgesellschaft
  Jägerallee 37 i
  14469 Potsdam

Herausgeber:  FinCom GmbH
  Seestraße 13
  14467 Potsdam
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